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zu 1.  
Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zu den Planungsinhalten zur 
Kenntnis.  
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zu 2.  
Die Gemeinde nimmt die Hinweise auf die Beurteilungsgrundlagen zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wohnbaufläche wurde bereits im Flächennutzungsplanverfahren ge-
prüft und genehmigt. 
 
 
Der Vorrang der Umnutzung bebauter Gebiete wird im vorliegenden Fall 
besonders beachtet. 
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Die Wohnbaufläche wurde bereits im Flächennutzungsplanverfahren ge-
prüft und genehmigt. 
 
 
 
zu 3.  
Die Gemeinde Roggentin nimmt zur Kenntnis, dass nach Abwägung aller 
landes- und regionalplanerischen Belange der Entwurf des Bebauungspla-
nes mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht des StALU keine grund-
sätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.  
 
Der Hinweis wurde beachtet. Der zuständige Wasser- und Bodenverband 
wurde beteiligt und hat mitgeteilt, dass sich im Plangebiet keine Gewässer 
2. Ordnung oder Anlagen des Wasser- und Bodenverbandes befinden. 
 
Die Hinweise zur geltenden Trinkwasserschutzzone sind Bestandteil der 
Planung. 
 
Die allgemeingültigen Hinweise sind grundsätzlich zu beachten. 
 
Die Hinweise sind grundsätzlich zu berücksichtigen. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass weitere vom StALU zu vertretende 
Belange von der Planung nicht betroffen sind. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Planung aus forstrechtlicher 
Sicht uneingeschränkt zugestimmt werden kann, da keine Waldflächen be-
troffen bzw. keine negativen Auswirkungen auf angrenzende Waldflächen 
zu erwarten sind. 
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Die geschützten Festpunkte befinden sich in der Umgebung des Plange-
bietes, jedoch nicht im Plangebiet.  
 
Die Anlagen werden im Folgenden behandelt. 
 
 
 
Die nachfolgenden Hinweise auf die gesetzlichen Grundlagen werden zur 
Kenntnis genommen. Diese sind grundsätzlich zu beachten. 
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Der Landkreis wurde am Aufstellungsverfahren beteiligt.  
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Der hier dargestellte Festpunkt liegt außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes. 
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Der hier darstellte Lagefestpunkt liegt außerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes, befindet sich jedoch südlich in unmittelbarer Nähe 
und ist bereits Bestandteil der Plangrundlage (Lage- und Höhenplan). 
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zu 1. Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zu den Planungszielen zur 
Kenntnis.  
 
 
 
 
zu 2. Die Gemeinde nimmt die Ausführungen aus regionalplanerischer 
Sicht zur Kenntnis.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Wohngebietsentwicklung ge-
folgt wird. 
Die Fläche ist bereits Bestandteil des wirksamen Flächennutzungsplanes. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Grundsatz „Innen- vor Außen-
entwicklung“ entsprochen wird. 
 
 
zu 3. Die dargestellte Parzellierung stellt einen Vorschlag dar und ist nicht 
im B-Plan festsetzbar (keine nachrichtliche Übernahme, sondern Darstel-
lung ohne Normcharakter). Der Nachweis der gesicherten Erschließung 
gemäß § 4 LBauO M-V wird im Verfahren der Genehmigungsfreistellung 
geleistet bzw. mit der konkreten Parzellierung durch Grundstücksbildung 
und Erschließungsplanung vorbereitet und grundbuchlich abgesichert. 
 
 
zu 4. Die Gemeinde berücksichtigt diesen Hinweis. Die Festsetzung unter 
Punkt 4 bezieht sich auf die Flächen, die innerhalb des Sichtdreieckes an 
der Straße „Am Wald“ liegen. Die Festsetzung unter Punkt 6.4 gilt für Ein-
friedungen an den straßenzugewandten Seiten außerhalb des Sichtdrei-
ecks. Der Punkt 6.4 und die Begründung werden entsprechend ergänzt. 
 
 
zu 5. Auf die Festsetzung zum Baumerhalt wird verzichtet, da der betref-
fende Baum zwischenzeitlich abgängig war und extern ersetzt wird. 
Stattdessen findet sich nun die angepasste artenschutzrechtliche Festset-
zung unter Pkt. 5.2. 
Auf die Festsetzung einer privaten Heckenanpflanzung wird ebenfalls ver-
zichtet. 
Aus erschließungstechnischen Gründen und mit Abstimmung mit der unte-
ren Naturschutzbehörde entfallen die drei anzupflanzenden Bäume in der 
Planstraße.  
 
zu 6. Der Hinweis wird korrigiert auf den Landkreis Rostock. 
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Die Regenwasserableitung und -rückhaltung wurde im Rahmen der Er-
schließungsplanung geklärt und wurde in die Planung eingearbeitet.  
Hinsichtlich der Altlastenverdachtsstandorte erfolgten Altlastenerkundun-
gen. Die gewonnenen Bodenproben aller Sondierungen zeigten keine or-
ganoleptischen Auffälligkeiten. Aus den durchgeführten Untersuchungen 
ergeben sich für den Bereich der ehemaligen Tankanlage auf dem Gelände 
des Autohandels und der Kfz-Reparatur keine Hinweise auf das Vorhan-
densein von Bodenkontaminationen. Im Rahmen des Abrisses der Altanla-
gen erfolgt eine gutachterlich dokumentierende Baubegleitung (s. nachfol-
gende Behandlung der Stellungnahmen der Fachbehörden). 
 
zu 7. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Pflicht zur Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange erfüllt wurde. 
 
zu 8. Die Fachstellungnahmen der Ämter werden im Folgenden behandelt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus denkmalpflegerischer Sicht 
gegen die Planung keine Einwände bestehen. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass baudenkmalpflegerische Belange 
nicht berührt werden und nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Bo-
dendenkmale bekannt sind. 
Ebenso wird zur Kenntnis genommen, dass die bereits gegebenen boden-
denkmalpflegerischen Hinweise korrekt sind. 
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zu 1. Die Hinweise werden berücksichtigt. Mit dieser Bezeichnung wird das 
Ziel der Gemeinde noch genauer definiert.  
 
zu 2. Die Hinweise wurden im Rahmen der weiterführenden Erschließungs-
planung berücksichtigt. 
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zu 1. 
In Abstimmung zwischen dem Artenschutzfachgutachter und der unteren 
Naturschutzbehörde wurden in Vorbereitung des Abrisses der Altanlagen 
die Artenschutzmaßnahmen aktualisiert, konkretisiert und als CEF-
Maßnahmen im Vorfeld des Eingriffs 2024 definiert bzw. umgesetzt. Die 
Hinweise und textlichen Festsetzungen wurden entsprechend angepasst. 
 
zu 2. 
Der Hinweis wird beachtet und in der Begründung „Alle übrigen Baumaß-
nahmen“ durch „Neubaumaßnahmen“ ersetzt. 
 
zu 3. 
Der Hinweis wurde beachtet und der Fällantrag gestellt. Er umfasste auch 
den ehemals zum Erhalt festgesetzten Baum. Ersatzmaßnahmen wurden 
abgestimmt.  
 
Aus erschließungstechnischen Gründen und in Abstimmung mit der unte-
ren Naturschutzbehörde entfallen die drei anzupflanzenden Bäume in der 
Planstraße. Auf die Festsetzung einer privaten Heckenanpflanzung wird 
ebenfalls verzichtet. Eine Ausgleichspflicht besteht im vorliegenden Ver-
fahren nach § 13a BauGB nicht. 
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Die Niederschlagswasserbeseitigung wurde in Abstimmung mit der unte-
ren Wasserbehörde, Nordwasser und dem Warnow- Wasser- und Abwas-
serverband geklärt und ein geändertes Entwässerungskonzept durch den 
Erschließungsplaner erarbeitet. 
Im Rahmen einer Baugrunduntersuchung wurde die Versickerungsfähig-
keit des Bodens in diesen Bereichen untersucht. Diese ist nur auf geringe-
ren Flächenanteilen möglich.  
Daher wird das anfallende Regenwasser über Staukanäle in der Plan-
straße zurückgehalten und mit einem max. Drosselabfluss von 2 l/sec. in 
die zentrale Regenwasserleitung in der Straße „Am Wald“ eingeleitet. 
Damit ist der geregelte Regenwasserabfluss innerhalb des Plangebietes 
gewährleistet. 
 
Der Hinweis auf zusätzliche Zisternen zur Regenwassernutzung auf priva-
ten Grundstücken wurde in den Plan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
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Die Hinweise werden beachtet. 
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Die Angaben werden bestätigt. 
 
Hinsichtlich der Altlastenverdachtsstandorte erfolgten Altlastenerkundun-
gen. Die gewonnenen Bodenproben aller Sondierungen zeigten keine or-
ganoleptischen Auffälligkeiten. Aus den durchgeführten Untersuchungen 
ergeben sich für den Bereich der ehemaligen Tankanlage auf dem Gelände 
des Autohandels und der Kfz-Reparatur keine Hinweise auf das Vorhan-
densein von Bodenkontaminationen. Im Rahmen des Abrisses der Altanla-
gen erfolgt eine gutachterlich dokumentierende Baubegleitung. Dies wurde 
in Abstimmung mit der unteren Bodenbehörde vereinbart.  
 
Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wurde entsprechend korrigiert. 
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Der Hinweis wird beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass gegen die Festsetzung der ge-
planten Nutzung als Allgemeines Wohngebiet aus immissionsschutzrecht-
licher Sicht keine Bedenken bestehen und Konflikte durch Gewerbe- bzw. 
Verkehrslärm nicht zu erwarten sind. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich keine Gewäs-
ser 2. Ordnung oder Anlagen des WBV befinden und daher keine Ein-
wände oder Bedenken bestehen. 
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Die Einwände und Bedenken werden berücksichtigt. Die Angaben in der 
Begründung werden entsprechend geändert. 
 
Erhaltenswerte Anlagen des WWAV sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
Die Neuerschließung wurde in Abstimmung mit der unteren Wasserbe-
hörde, Nordwasser und dem Warnow- Wasser- und Abwasserverband ge-
klärt und ein Versorgungs- und Entwässerungskonzept durch den Erschlie-
ßungsplaner erarbeitet.  
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Straße „Am Wald“ durch An-
lagen zur Trinkwasserversorgung erschlossen ist.  
 
Die Sicherung der Löschwasserversorgung soll zum einen über die Ent-
nahme aus einem Löschwasserhydranten (Kapazität von 24 m³ pro Stunde 
für einen Zeitraum von zwei Stunden) im Kreuzungsbereich der Straßen 
„Lindenallee“ und „Am Wald“ sowie zum anderen über eine Löschwass-
erzisterne (Kapazität von 50 m³) erfolgen, die südlich der Straße „Am Wald“ 
am Ortsrand unterirdisch eingebaut wird.   
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Der Standort der Löschwasser-Zisterne außerhalb des Plangebiets wird 
zur Information in der Planzeichnung dargestellt.  
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Ableitung des anfallenden 
Schmutzwassers über den Kanal in der Straße „Am Wald“ grundsätzlich 
möglich ist. 
Es wurde ein neues Versorgungs- und Entwässerungskonzept durch den 
Erschließungsplaner erarbeitet. Im Rahmen einer Baugrunduntersuchung 
wurde die Versickerungsfähigkeit des Bodens in diesen Bereichen unter-
sucht. Diese ist nur auf geringeren Flächenanteilen möglich.  
Daher wird das anfallende Regenwasser über Staukanäle in der Plan-
straße zurückgehalten und mit einem max. Drosselabfluss von 2 l/sec. in 
die zentrale Regenwasserleitung in der Straße „Am Wald“ eingeleitet. 
Damit ist der geregelte Regenwasserabfluss innerhalb des Plangebietes 
gewährleistet. 
 
Die Hinweise werden beachtet. Die Aussagen zur geltenden Trinkwasser-
schutzzone wurden in den Planunterlagen geändert. 
 
Die Hinweise zu den vertraglichen Regelungen werden berücksichtigt. 
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Die Neuerschließung des Plangebietes wurde in Abstimmung mit der un-
teren Wasserbehörde, Nordwasser und dem Warnow- Wasser- und Ab-
wasserverband geklärt und ein Versorgungs- und Entwässerungskonzept 
durch den Erschließungsplaner erarbeitet.  
Im Rahmen einer Baugrunduntersuchung wurde die Versickerungsfähig-
keit des Bodens in diesen Bereichen untersucht. Diese ist nur auf geringe-
ren Flächenanteilen möglich. Daher wird das anfallende Regenwasser 
über Staukanäle in der Planstraße zurückgehalten und mit einem max. 
Drosselabfluss von 2 l/sec. in die zentrale Regenwasserleitung in der 
Straße „Am Wald“ eingeleitet. 
Damit ist der geregelte Regenwasserabfluss innerhalb des Plangebietes 
gewährleistet. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Trinkwasserversorgung über 
die vorhandene Leitung in der Straße „Am Wald“ abgesichert werden kann. 
 
Die Sicherung der Löschwasserversorgung soll zum einen über die Ent-
nahme aus einem Löschwasserhydranten (Kapazität von 24 m³ pro Stunde 
für einen Zeitraum von zwei Stunden) im Kreuzungsbereich der Straßen 
„Lindenallee“ und „Am Wald“ sowie zum anderen über eine Löschwass-
erzisterne (Kapazität von 50 m³) erfolgen, die südlich der Straße „Am Wald“ 
am Ortsrand unterirdisch eingebaut wird.   
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Ableitung des anfallenden 
Schmutzwassers über den Kanal in der Straße „Am Wald“ grundsätzlich 
möglich ist. Inzwischen wurde ein Entwässerungskonzept durch den Er-
schließungsplaner erarbeitet. Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur 
Kenntnis. 
 
Der Hinweis zur Trinkwasserschutzzone wird berücksichtigt. Auf die Lage 
innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes wird in den Planunterlagen hin-
gewiesen.  
 
Die Hinweise zu den vertraglichen Regelungen werden berücksichtigt. 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Auf die drei anzupflanzenden Bäume im Straßenquerschnitt wird verzich-
tet. 
Der überreichte Bestandsplan wurde überprüft. Ver- und Entsorgungsanla-
gen verlaufen parallel zur Straße „Am Wald“. Diese sind insbesondere im 
Rahmen der weiterführenden Erschließungsplanung zu berücksichtigen.  
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Ver- und Entsorgungsleitungen verlaufen parallel zur Straße „Am Wald“. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich keine Lei-
tungsbestände der Stadtwerke Rostock befinden. 
 
 
 
Andere Versorgungsträger wurden beteiligt. 
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Die Stellungnahme der Telekom wird nachfolgend behandelt. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass gegen die Planung keine grund-
sätzlichen Einwände bestehen und Anlagen des Unternehmens im Plan-
bereich vorhanden sind. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der 
weiterführenden Erschließungsplanung zu berücksichtigen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Versorgungsleitungen verlaufen parallel zur Straße „Am Wald“, darüber 
hinaus sind Hausanschlussleitungen vorhanden. 
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Die Gemeinde Roggentin nimmt zur Kenntnis, dass das Busunternehmen 
der Planung zustimmt. Die Hinweise zur weiterhin Befahrbarkeit der Straße 
„Am Wald“ wurden in der Erschließungsplanung beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der e.dis keine Bedenken 
bestehen. Der übermittelte Lageplan wurde überprüft. Im südwestlichen 
Bereich verläuft eine Hausanschlussleitung, die im Rahmen von Baumaß-
nahmen zu berücksichtigen ist.  
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Lageplan nur eine Information 
darstellt. 
Die Hinweise zur vorhandenen Hausanschlussleitung und zur ggf. kurzfris-
tigen Stilllegung werden in die Begründung aufgenommen. 
 
Die allgemeingültigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind 
grundsätzlich zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
Die gegebenen Hinweise zum Anschluss von Erzeugungsanlagen an das 
Netz der e.dis sind im Rahmen der Erschließungsplanung zu beachten. 
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Vorhandene Hausanschlussleitung, die stillzulegen bzw. zurückzubauen 
ist. 
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Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zu den Grundlagen für diese Stel-
lungnahme zur Kenntnis. 
 
Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zu den Planungszielen zur Kennt-
nis und bestätigt diese. Es handelt sich um eine Innenentwicklung einer 
vollständig versiegelten Fläche, was den Zielen der Raumordnung ent-
spricht. 
 
Die Gemeinde ist Teil des Rostocker Stadt-Umland-Raumes mit einem 
ausreichenden Wohnbauflächenkontingent nach dem SUR-Entwicklungs-
rahmen sowohl im Grundbedarf als auch im Kontingent Privilegierung. In-
sofern liegt eine Zustimmung der Landesplanung vor.  
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Die Wohnbaufläche wurde darüber hinaus bereits im Rahmen der Flächen-
nutzungsplan-Änderung wirksam.  
Auf einen Eigenbedarfsnachweis kann insofern im Rahmen der vorliegen-
den Bebauungsplanung verzichtet werden. 
 
In der Zwischenzeit hat Rostock den Umlandgemeinden höhere Wohnkon-
tingente zugestanden. Im 8. Stadt-Umland-Forum am 03.11.2022 wurden 
zusätzlich 600 Wohneinheiten, vorwiegend in Ein- und Zweifamilienhäu-
sern, in den Umlandgemeinden im Zeitraum 2023 bis 2025 vereinbart, da 
Rostock diesen Bedarf nicht decken kann. 
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Die Gemeinde Roggentin nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde Broders-
torf der Planung ohne Bedenken und Einwände zustimmt. 
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Die Gemeinde Roggentin nimmt zur Kenntnis, dass die Gemeinde Dum-
merstorf der Planung zustimmt und dass weder Bedenken, Hinweise oder 
Anregungen vorgebracht werden. 
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Die Neuerschließung des Plangebietes wurde in Abstimmung mit der un-
teren Wasserbehörde, Nordwasser und dem Warnow- Wasser- und Ab-
wasserverband geklärt und ein Versorgungs- und Entwässerungskonzept 
durch den Erschließungsplaner erarbeitet.  
Im Rahmen einer Baugrunduntersuchung wurde die Versickerungsfähig-
keit des Bodens in diesen Bereichen untersucht. Diese ist nur auf geringe-
ren Flächenanteilen möglich. Daher wird das anfallende Regenwasser 
über Staukanäle in der Planstraße zurückgehalten und mit einem max. 
Drosselabfluss von 2 l/sec. in die zentrale Regenwasserleitung in der 
Straße „Am Wald“ eingeleitet. Es handelt sich um unbelastetes Nieder-
schlagswasser, eine Beeinträchtigung der Kösterbeck bzw. der Warnow ist 
also nicht zu befürchten. 
Damit ist der geregelte Regenwasserabfluss innerhalb des Plangebietes 
gewährleistet. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass möglichst viel Niederschlagswasser auf 
den privaten Baugrundstücken verbleiben sollte. Es sollte durch die Anlage 
von Zisternen z.B. zur Gartenbewässerung genutzt werden. Des Weiteren 
sollten unversiegelte Grundstücksflächen und Grünflächen als natürliche 
Retentionsflächen fungieren. Es ist bei der Ableitung innerhalb des Grund-
stückes darauf zu achten, dass Regenwasser nicht auf benachbarte 
Grundstücke abfließen kann.  
 

 


